


• Die Einkommensgrenze nach § 3 NWoFG darf nicht■ Voraussetzungen:
(u.a.) überschritten werden (bei energetischer Modernisierung bis 20%,

in Fördergebieten bis 60%)

• Die Wohnfläche muss angemessen sein Ue nach Personenanzahl)

• Die Tragbarkeit der Belastung muss sichergestellt sein.

• Die Gesamtfinanzierung muss gesichert sein.

• Die Eigenleistung soll mind. 15 % der Gesamtkosten betragen.
(z.B. Bargeld, Guthaben, Sach- und Arbeitsleistungen)

• Vorlage einer aktuellen Schufa-Auskunft
• Die derzeitigen Wohnverhältnisse müssen unzureichend sein.

Die Bewilligung der Landesmittel erfolgt durch die Förderstelle des Landes bei der 
„NBank". Im Internet finden Sie die NBank unter - www.nBank.de 

Achtung: Alle Fördermittel sind bei der Stadt Wolfsburg zu beantragen, 
bevor bindende Verträge eingegangen werden! 

III. KfW-Förderprogramme

Anträge und nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Bank
oder im Internet unter www.kfw.de

IV. Beratung für Energetische Sanierung und für den Bau energieeffizienter Wohngebäude

bei der Wolfsburger EnergieAgentur, Hesslinger Str. 1-5, Tel. 05361/8918 235
www.energieagentur-wolfsburg.de 

Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Beratungstermin mit uns 
und bringen Sie dafür folgende Unterlagen mit: 

1. Einkommensnachweise der letzten 3 Monate aller Familienmitglieder
(auch Ausbildungsvergütung, Rente, Unterhalt, Sozialleistungen u.a.)

2. letzten Einkommensteuerbescheid
3. ggf. Schwerbehindertenausweis
4. Objektunterlagen (Grundriss usw.)
5. Finanzierungsplan

Information und Antragstellung: 

Wohnraumförderstelle 
Rathaus A, Zimmer 41 - 44 

1iif 05361/28 - 2396, 2955, 2996 oder 2460 
Email: wfs@stadt.wolfsburg.de 

Stand: März 2023 
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